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RS OGH 2002/11/13 13Os122/02
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.2002

Norm

StPO §114 Abs2

Rechtssatz

§ 114 Abs 2 zweiter Satz StPO beschränkt die P1icht des Beschwerdegerichtes zur Rücksichtnahme auf Neuerungen

keineswegs auf solche, welche bereits dem Beschwerdeführer bekannt waren oder von diesem vorgebracht wurden.

Entscheidungstexte

13 Os 122/02
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